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 MACROBUTTON Blau PERSÖNLICH
 MACROBUTTON Blau VERTRAULICH
 MACROBUTTON Blau GEHEIM
Traktanden

1. Begrüssung

2. Vorstellungsrunde

3. Protokoll der Sitzung vom 28.4.2014

4. Entwurf der Verordnungsänderung

5. Varia

1. Begrüssung

Die Präsidentin begrüsst die Anwesenden. 

Bezüglich der Traktanden herrscht Einigkeit.

2. Vorstellungsrunde

Die Mitglieder des Ausschusses stellen sich vor.

3. Protokoll der Sitzung vom 28.4.2014

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. 

4. Entwurf der Verordnungsänderung
Nova leitet die Thematik ein. Der Verordnungsentwurf ist eine Weiterbearbeitung der Fragen, welche bereits vor 2 Jahren diskutiert wurden. In der Vernehmlassungsvorlage zur Reform Altersvorsorge 2020 hat der Bundesrat versprochen, die Transparenz weiter zu verbessern. 

Allgemeine Diskussion: 

Im Bereich Ausweis von Vermögensverwaltungskosten und Renditen von Hedge Funds, Private Equity und der Vorsorgeeinrichtung betont der Ausschuss folgende Punkte: 

· Die Abgrenzung der Subkategorien Hedge Funds und Private Equity ist schwierig. Eine Anlage kann beispielsweise je nach Sichtweise als Immobilie, Infrastruktur oder Private Equity behandelt werden. Die Abgrenzungsschwierigkeiten führen zu Dauerdiskussionen.

· Die Bestimmung der Rendite im Bereich Private Equity ist komplex. "Nettorendite" ist eigentlich der falsche Begriff. Es existieren diverse Ansätze zur Berechnung der Performance (IRR, Multiples etc.), welche zu unterschiedlichen Resultaten führen. Eine Vergleichbarkeit oder ein Benchmarking ist deshalb schwierig.


Diverse Votanten sind der Ansicht, dass die heutige Regulierung (48a BVV 2) ausreichend und eine zusätzliche Regulierung abzulehnen sei. Meier erklärt, die vorgeschlagene Ergänzung von 48a Abs. 3 BVV 2 sei sinnvoll (nichttransparente Anlagen müssen im Anhang der Jahresrechnung begründet werden).

Einzelne Artikel: 

Art. 47: Meier übergibt dem BSV einen Formulierungsvorschlag betreffend Abs. 4 bis 6. Das BSV verspricht die Prüfung dieses Vorschlages. 

Art. 48 Absatz 1: Art. 53 BVG wurde aufgehoben. Der Verweis muss auf 52e Abs. 1 BVG lauten.

Art. 48 Absatz 2: Der Begriff Nettorendite müsste spezifiziert werden, siehe oben. Wie in der allgemeinen Diskussion bereits festgehalten, ist der Ausschuss der Meinung, dass dieser Absatz zu streichen sei
.

Art. 48a Abs. 2bis: Der Ausschuss ist für die Streichung dieses Absatzes. 

Art. 48a Abs. 3: Das Wort "Bestand" kann gestrichen werden. Der Begriff Marktwert reicht.

Art. 48: Abs. 1: Aufgrund des Vorschlages von Frau Bianchi soll im 3. Satz folgendes modifiziert werden: "Das oberste Organ muss schriftlich begründen, wieso es sich für einen Vermögensverwaltungs-, Versicherungs-, Verwaltungs-, oder anderen Dienstleistungsvertrag mit einer nahestehenden Person entscheidet."

Art. 48 Abs. 2: Umstritten ist der letzte Teilsatz. Demnach gelten als nahestehend auch Personen, welche die Vorsorgeeinrichtung gegründet haben. Es stellt sich die Frage, ob Anlagestiftungen, Freizügigkeits- und Säule 3a Stiftungen durch diese Formulierung erfasst werden (in diesen Fällen sei ja ein Wechsel möglich). Auch bei Sammelstiftungen stellen die Mitglieder des Ausschusses die Frage, ob die Ausschreibung der Verträge mit den Gründern sinnvoll sei. Gemäss der vorgeschlagenen Bestimmung sind Personen, die eine Sammelstiftung gegründet haben, nahestehend, solche, die eine Stiftung von einem Gründer übernommen haben, aber nicht. Es fragt sich, ob das sinnvoll ist. Weiter wird auf den existierenden Wettbewerb, die schwierige Beurteilung der Offerten und das Prozessrisiko verwiesen. Gemäss Nova müssen die Verträge ausgeschrieben werden. Sie verweist auf den bestehenden Art. 51c Abs. 1 BVG. 

Art. 48k: Zur Frage von Bianchi: Die Versicherungsprovisionen werden in Absatz 2 geregelt. Sie werden durch Absatz 1 und Absatz 1bis nicht erfasst. Ein Ausschussmitglied fragt, was passiere, wenn sich ein Arbeitgeber via Broker organisiere, d.h. diesen beauftrage, eine Vorsorgelösung zu finden, und am Schluss erhalte der Arbeitgeber selbst die Retro der Versicherung via Broker. Nova sagt, hier sei eine Lücke, welche im VAG respektive den entsprechenden Verordnungen gelöst werden müsse. 

Es wird betont, dass diese Bestimmung eine lange Vorlauf- / Übergangsfrist benötige. 

Thematisiert werden auch die Zahlungen zwischen den "legal entities" von (Bank-) Konzernen. Sind diese möglich? Und es stellt sich die Frage, ob auch die Anlagestiftungen oder Säule 3a Stiftungen unter die Regelung fallen. 

Art. 49a Abs. 2 Bst. e: 

Wird als unnötig erachtet. 

Thematisiert wird der letzte Abschnitt der Erläuterungen. Bezieht sich dieser auf die alten Verträge? Dies müsste präzisiert werden. Bei den älteren Verträgen wird offenbar ein Ermessen gelassen. Die Frage ist, ob dies sinnvoll ist und ob man nicht besser die Übergangsbestimmungen anpassen würde.

Der Klammerverweis ist falsch: Statt Art. 51 Abs. 1 und 2 muss 51a Abs. 1 und 2 stehen. 

Es gibt nun einen Bundeskanzler und einen Bundespräsidenten (vgl. Unterschrift).

5. Varia
Anlagen beim Arbeitgeber gemäss Art. 57 Abs. 1: es gibt ein Urteil und auch Aufsichtsbehörden, welche behaupten, dass nur freie Mittel diesen Absatz erfüllen, d.h. ungesicherte Anlagen beim Arbeitgeber dürfen nur im Rahmen der freien Mittel vorgenommen werden. Eine Klärung könnte auf dem Wortlaut von Swiss GAAP FER 26 basieren.

Der Forderungskatalog von Art. 53 Abs. 1 Bst. b sollte noch einmal überprüft werden. Kontokorrentkonti beim Arbeitgeber / Anlagen beim Arbeitgeber sind nicht im Katalog von Art. 53 Abs. 1 Bst b erwähnt. 

Art. 53 Abs. 1 Bst. b wird generell kritisiert. Es existieren Abgrenzungsprobleme. Ziffer 9 ist schwierig umsetzbar. Hochrisikoanleihen mit tiefem Rating werden als klassische Anleihen, Darlehen mit gutem Rating dagegen als alternative Anlagen eingestuft. Der Katalog sei zudem nach Art. 50 Absatz 4 erweiterbar, was keinen Sinn mache. 

Die Sitzung wird geschlossen.

Für das Protokoll

Joseph Steiger

�Gem. Chr. Egerszegi kann die KGAST in drei Jahren einen Antrag um Aufnahme in den Ausschuss Anlagefragen stellen (für eine Aufnahme ab 1.1.2020).


�Die letzte Ausschussitzung fand vor zwei Jahren (!) statt...


�Siehe BVV 2 Art. 48 Abs. 2 neu. 


�Siehe oben „Allgemeine Diskussion“.


�(Es sollte Art. 48i heissen): Gem. ASV Art. 7 Abs. 1 ist Art. 48i Abs. 1 für AST nicht anwendbar.
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